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Gesichtspunkte und Postulate zu einer
neuen Militärorganisation vom

Standpunkte unserer Gebirgsbefestigungen.

Unter diesem Titel hielt am 22. Februar in

der Züricher Offiziersgesellschaft Oberst von

Tscharner, Artilleriechef der Gotthardverteidi-

gung, einen äusserst interessanten Vortrag.
Zuerst wurde in lichtvoller Weise das Wesen

des Gebirgskrieges und aus diesem abgeleitet
die Bedingungen seines Erfolges dargelegt.
Hieran anschliessend wurde gezeigt, wo es gegenwärtig

fehlt, damit diese Bedingungen bei uns
vorhanden seien. Dann ging der Vortragende
über zur Nachweisung der Bedeutung unserer
Befestigungen für den Gebirgskrieg und im
besondern für unsere militärpolitische Lage. Er
erklärte die Anlage dieser Befestigungen als

einen vorzüglichen Griff bei der Wahl der

Mittel zur Landesverteidigung und schloss seine

bezüglichen Darlegungen mit dem Satze: Man

möge indessen hierüber denken wie man wolle,
jetzt seien die Befestigungen einmal da und

jetzt sei es Pflicht des souveränen Volkes, alles
das zu bewilligen und zu veranlassen, was
Sachkunde für notwendig erklärt, damit sie das

leisten können, was man von ihnen verlangt.
Verschiedene Gründe sind es, welche es uns

für richtig erscheinen machen, nicht eingehend
über diese Einleitung und Begründung der Postulate

in unserer Zeitung zu referieren. Uosere
Leser mögen sich daher begnügen mit der Ver¬

sicherung, dass der Vortragende durch seine

Mitteilungen eine feste und überzeugende Basis

zu schaffen wusste.

Die Postulate seien im Nachstehenden in

extenso wiedergegeben:

1) Die neue Militärorganisation
soll den Befestigungen eine
zweckentsprechende Organisation der
Verwaltung und Oberleitung bringen.

Noch viel weniger als bei der Feldarmee ist
es für die Befestigungen tunlich, die oberste

Leitung durch eine zentrale Bureaustelle
ausüben zu lassen, welche im Frieden den örtlichen
Verhältnissen und Bedürfnissen fernsteht und im

Kriege keine Verantwortung zu tragen hat,
währenddem der Festungs-Kommandant wohl mit
Titel und Kompetenzen ausstaffiert ist, dafür
sich aber nur ungenügend an jener Friedensarbeit

betätigt, die allein ihn auf seine schwere

Aufgabe im Kriege allseitig und gründlich
vorzubereiten vermöchte. Zudem ist eine ständige

Oberleitung der Verwaltung und Instruktion,
gleichzeitig Platzkommando, in jeder
Befestigungsgruppe unerlässlich und wird nun diese

nicht in ganzem Umfange durch den Festungs-
Kommandanten selbst ausgeübt, so bleibt nichts
anderes übrig, als einen weitern Funktionär als

seinen ständigen Vertreter aufzustellen. Damit

wären dann glücklich drei Funktionäre vorhanden,

für welche weder eine Ausscheidung der

Wirkungskreise und Verantwortung, noch der

Pflichten und Kompetenzen getroffen werden

könnte, abgesehen davon, dass nur ein

entsprechend komplizierter Dienstgang und

Verwaltungsapparat allen dreien eine wenn auch nicht

befriedigende, so doch ihre Existenz einigermassen
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